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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.11.1998

Norm

ASVG §5 Abs2

ASVG §253b Abs1 Z4

Rechtssatz

Immer dann, wenn ein Gesellschafter einer GmbH, dem im Hinblick auf seinen Anteil wesentliche

Gestaltungsmöglichkeiten auf die Beschlussfassung zukommen, weiterhin als Geschäftsführer tätig ist, ist ihm all das,

was ihm unter welchem Titel auch immer von der Gesellschaft zu ießt (Einkommen, Gehalt, Firmenpension) bzw

worauf er grundsätzlich Anspruch hat (nicht vorgenommene Gewinnausschüttungen) als Einkommen aus dieser

Tätigkeit anzurechnen, kann doch nur so ein Missbrauch von Gestaltungsmöglichkeiten verhindert und hintangehalten

werden.
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Vgl; Beisatz: Hier hingegen lediglich als Arbeitnehmer der Gesellschaft tätiger Minderheitsgesellschafter. (T1)
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